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ANTRAG KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM 
 

 
An die  
Stadt-/Markt-/Gemeindeverwaltung  
      
 
 
 
 
 
Antrag auf kommunale Förderung 
nach den Förderbedingungen „Förderprogramm zur Innenentwicklung der Ortskerne“ der o.g.  
Kommune der Baunach-Allianz. 
 

1. Antragstellerin und Antragsteller  
 

Name, Vorname 

      

Name, Vorname 

      

Firma / Organisation (bei einer juristischen Person) 

      

Straße, Hausnummer 

      

Telefon/Mobil 

      

PLZ, Ort  

      

E-Mail 

      

Kinder (nur förderberechtigt): 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

      

Name, Vorname, Geburtsdatum 

      

Name, Vorname, Geburtsdatum 

      

Kontoinhaber (wenn abweichend): 

      

IBAN: 

      

Bank: 

      

 
2. Vorgesehene Baumaßnahmen  

 

Ich beabsichtige/wir beabsichtigen folgende Baumaßnahmen an dem Objekt durchzuführen. Bitte beschreiben Sie kurz die geplanten 

Maßnahmen: 

      

 

 

 

 

 

 

 
3. Förderobjekt  
 

Anschrift des Objektes/des Grundstücks für das eine Förderung beantragt werden soll, falls nicht gleich Wohnadresse 

      

 

 

 Gebäudesanierung / -umbau 

 Abriss mit Ersatzbau 

 Abriss ohne Ersatzbau 

 

soweit vorhanden Planungsunterlagen vorlegen 
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Die Richtlinien des Förderprogramms sind mir bekannt und werden eingehalten. Ich bestätige 
hiermit, dass die obigen Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Mit der Abgabe des För-
derantrags stimme ich der Datenverarbeitung und -speicherung durch die Kommunalverwal-
tung zum Zwecke der Abwicklung dieser Förderung zu. Die Löschung der Daten erfolgt nach 
entsprechender Anfrage durch den/die Antragsteller/in, nicht jedoch vor Ablauf der Zweckbin-
dungsfrist 
 
HINWEIS: Die Kommune kann z.B. aufgrund des ortsbildprägenden Charakters des Objektes 

Auflagen erteilen (z.B. Farbe der Ziegel etc.), die für die Auszahlung der Förderung bindend 

sind. 

 

bisherige Nutzung: 

 

 Wohngebäude 

 Gewerbegebäude 

 sonstige Nutzung (z.B. Landwirtschaft) 

 

zukünftige Nutzung (1)                    zukünftige Nutzung (2) 

 

 Wohngebäude                          Eigennutzung       Fremdnutzung / Vermietung 

 Gewerbegebäude 

 Wohnen und Gewerbe 

 

Baujahr des Beratungsobjektes:                        Altersnachweis liegt bei 

Leerstand seit (MM/JJJJ)       

 

Flurstücks-Nummer:       

 

voraussichtlicher Start der Investitionsmaßnahme:       

voraussichtliche Abschluss der Maßnahme:       

voraussichtliche Investitionskosten in EUR (gesamt)       

 

 Kostenschätzung liegt bei (verpflichtend beizulegen, s. Anlage 1) 

 Baugenehmigung ist beantragt 

 Baugenehmigung liegt vor 

 Keine Baugenehmigung erforderlich 

 

Grundlage der Förderung 

sind die Förderbedingun-

gen „Förderprogramm 

zur Innenentwicklung der 

Ortskerne“ der o.g. Kom-

mune. 

 

Bitte beachten Sie auch 

das Informationsblatt 

zum kommunalen Förder-

programm. 

 
Ich beantrage/wir beantragen eine kostenfreie Erst-
bauberatung für das oben genannte Objekt.  
 

 

__________________ ______________________________________ 

  
Ort und Datum   Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller  

 

Wird durch die Kommune ausgefüllt: 
 
Zuwendungsbescheid / vorzeitiger Maßnahmenbeginn 
 
Aktenzeichen: 
 
Datum: 
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 ANLAGE 1 ZUM FÖRDERANTRAG: KOSTENSCHÄTZUNG  

 
 
Tragen Sie hier die einzelnen Positionen Ihrer Kostenschätzung ein. Sollte der bereitgestellte Platz 
nicht ausreichen, kann die Tabelle auf neutralem Papier oder einer Kopie dieser Seite fortgesetzt 
werden. Die Kostenaufstellung ist verpflichtend auszufüllen und dem Förderantrag beizulegen.
 

Lfd. 

Nr. 
Kurzbeschreibung Teilmaßnahme 

Geschätz-

ter Betrag 

in € 

Grundsätzlich för-

derfähig.  

Wird von Verwaltung 

ausgefüllt. 

JA          NEIN 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 
 
 
 
 
 


